
Stadt Genthin Sitzungsperiode 2019 - 2024

Bereich Fachbereich Recht, Ordnung und Sicherheit
(ROS)

Erstellungsdatum: 08.08.2023

Bearbeiter Herr Schmechtig Aktenzeichen 37.41.02 E-01/23

Betreff:

Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik-Überdruck für die Ortsfeuerwehr Genthin

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt gemäß DA zur vorläufigen Haushaltsführung nach § 104
KVG vom 21.12.2022 die Freigabe finanzieller Aufwendungen in Höhe von 45.000,00 EURO
zur planmäßigen Ersatzbeschaffung von Atemschutztechnik-Überdruck für die OF Genthin.

(Matthias Günther)
Bürgermeister

Beschlussvorlage 2019-2024/SR-315
Status: öffentlich

Beratungsfolge: Abstimmung

Sitzungsdatum Gremium Zuständigkeit Ja Nein Ent Bef

17.08.2023 Stadtrat der Stadt Genthin Entscheidung

Ergebnis der Abstimmung: beschlossen abgelehnt
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Sachverhalt:

Die Stadt Genthin als Aufgabenträger nach Maßgabe des § 2, Absatz 2, Ziffer 2 Brandschutz- und
Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz - BrSchG) ist im Jahr 2023 zur
Ersatzbeschaffung von Atemschutztechnik-Überdruck für die OF Genthin verpflichtet.

Dazu wurde im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 unter der Planungsstelle 12.6.10/2802.783100 im
Kontext mit weiteren, dringenden Beschaffungen (Erweiterung Sirenenlandschaft der EG,
Ersatzbeschaffung Schutzkleidung und feuerwehrtechnische Geräte) ein Ansatz von 137.000,00
EURO abgebildet.

Die zwingend zu beschaffende Atemschutztechnik besteht aus folgenden Komponenten:

• 18 Atemschutzgerät (Pressluftatmer)
• 21 Atemanschluss (Atemschutzmaske)
• 6 Maskenbrillen (für AGT mit verordneter Sehhilfe)

Die Ersatzbeschaffung erfolgt im Rahmen der planmäßigen Umstellung der Atemschutztechnik und ist
nach Maßgabe von EU-Richtlinien, dem Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzt des Landes und
technischen Regelwerken/ Normen des Deutschen Feuerwehrwesens umzusetzen.

Hierbei sind die in den Feuerwehren vorhandenen Atemschutzgeräte von Normaldruck-Technik auf
Überdruck-Technik umzustellen. Die Umstellung sorgt für mehr Sicherheit der
Atemschutzgeräteträger (AGT) im Innenangriff. Somit wird die Atemschutztechnik auf den aktuellen
Stand der Technik umgerüstet.

Neben der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben als Aufgabenträger kommt die Stadt Genthin mit der
angezeigten Ersatzbeschaffung der Atemschutztechnik und der Umstellung auf Überdrucktechnik
auch der gesetzlich verbrieften Fürsorgepflicht gegenüber den ehrenamtlichen
Gefahrenabwehrkräften nach.

Diese planmäßigen Ersatzbeschaffungen wurden im Haushaltsjahr 2022 begonnen, dazu wurden im
Jahre 2022

• 38 Atemschutzgerät (Pressluftatmer)
• 61 Atemanschluss (Atemschutzmaske)
• 17 Maskenbrillen (für AGT mit verordneter Sehhilfe)

der Produktreihe MSA AUER nach DIN EN 136 und DIN EN137 -mit finanziellen Aufwendungen in
Höhe von 74.627,44 EURO beschafft.

Die dargestellte Ersatzbeschaffung von Atemschutztechnik-Überdruck im Jahre 2023 für die OF
Genthin ist unabweisbar und zeitnah durchzuführen.

Dazu liegt ein Angebot des Feuerwehr-Ausrüsters GBS-Gesellschaft für Brandschutz und Sicherheit
Ludwigsfelde, in Höhe von 43.447,97 EURO vor.

Die Firma GBS ist alleiniger finaler bundesweiter Lieferant der benannten Atemschutztechnik.

Die Prüffristen für die auszusondernde und durch Ersatzbeschaffungen zu ersetzende
Atemschutztechnik endet im September 2023. Danach darf diese Atemschutztechnik nicht mehr im
Einsatzdienst (Brandbekämpfung) verwendet werden.

Im Falle einer nicht fristgerechten Ersatzbeschaffung und Realisierung des Austausches der
benötigten Atemschutztechnik ist die OF Genthin ab Ende September 2023 nicht mehr einsatzbereit
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und ist in der Integrierten Leitstelle des LK JL abzumelden.

In diesem Fall ist von einer Nichterfüllung der hoheitlichen Pflichtaufgabe nach Maßgabe des
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz – BrSchG)
auszugehen.

Zur Vermeidung eines Organisationsmangels/ Organisationsverschulden ist die Ersatzbeschaffung
der vorbezeichneten Atemschutztechnik zu realisieren.

Rechtsgrundlagen:

Verordnung (EU) 2016/425 – sichere persönliche Schutzausrüstung
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
Feuerwehr-Dienstvorschrift Atemschutz (FwDV 7)
DIN EN ISO 16975 –Auswahl, Gebrauch und Anwendung von Atemschutzgeräten
Richtlinie 0810 der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes
DGUV Information 205-014 der Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Anlagen:

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Aufwendungen in Höhe von 45.000, 00 EURO; Bestandteil des HH-Entwurfs 2023.

(Dagmar Turian)
Fachbereichsleiterin

(Achim Schmechtig)
Sachbearbeiter


